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Vorlage an den EuGH zur Auslegung der Richtlinie über ide öf-
fentliche Auftragsvergabe: Zusammenarbeit zweier öffent-
licher Auftraggeber auf dem Gebiet der Abfallentsorgung

Leitsatz

Zur Frage der Zusammenarbeit im Sinne des § 108 Abs. 6 GWB.(Rn.71)

Orientierungssatz

Dem Gerichtshof wird folgende Frage vorgelegt:

Ist Art. 12 Abs. 4 Buchst a der Richtlinie 2014/24/EU des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 26. Februar 2014 über die öffentliche Auftragsvergabe und zur Aufhebung der
Richtlinie 2004/18/EG dahingehend auszulegen, dass eine Zusammenarbeit schon dann
vorliegt, wenn ein auf seinem Gebiet für die Abfallentsorgung zuständiger öffentlicher Auf-
traggeber eine ihm nach nationalem Recht allein obliegende Entsorgungsaufgabe, für de-
ren Erledigung mehrere Arbeitsgänge notwendig sind, nicht vollständig selbst erledigt,
sondern einen anderen, von ihm unabhängigen öffentlichen Auftraggeber, der auf seinem
Gebiet ebenfalls für die Abfallentsorgung zuständig ist, damit beauftragt, einen der not-
wendigen Arbeitsgänge gegen Entgelt auszuführen?(Rn.66)

Fundstellen

ABl EU 2019, Nr C 288, 31 (red. Leitsatz)
NZBau 2019, 534-538 (Leitsatz und Gründe)
VergabeR 2019, 649-656 (red. Leitsatz und Gründe)
Verfahrensgang

anhängig EuGH, C-429/19
Diese Entscheidung wird zitiert

Literaturnachweise
Tatyana W. Peshteryanu, jurisPR-VergR 8/2019 Anm. 2 (Anmerkung)
Alexandra Losch, VergabeR 2019, 656-658 (Anmerkung)
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